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- gemeinsameWerthaltungen in Form einer gemeinsamen «Philosophie» 
der Sozialpartnerschaft (vor allem in Form einer «Wachstumsphiloso
phie»); 

- Integration der (vor allem wirtschaftswissenschaftlich ausgebildeten) 
Experten in den Entscheidungsprozess in Form ei nes Nebeneinander 
von Experten- und Politikerrollen (die Expertenrollen im Rahmen der 
Sozialpartnerschaft dienen als Rek rutierungsbasis für Spitzenpolitiker 
auch in der Bun desregierung und im Nation alrat); 

- Neigung zur Bewahrung vorhandener gesellschaftlicher Strukturen ge
genüber möglichen Innovationen (Sozialpartnerschaft als Instrument 
der Optimierung vorhandener gesellschaftlicher Zustände).9 

Der Verbändestaat ist, durch die Sozia lpartnerschaft, so etwas wie ein 
«Schleusenwärter» der öster reichischen Gesellschaft. Er ergänzt in dieser 
Funktion den Parteienstaat. Viele Posi tionen in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft werden direkt oder indirekt von den Verbänden vergeben. Die 
gemischt-wirtschaftliche Struktur, d. h. die grosse Bedeutung der Verstaat
lichten Indus trie und der Verstaatlichten Banken für die öste rreichische 
Wirtschaft, unterstü tzt diese Rolle des Ve rbändestaates. 

An der Sozialpartnerschaft wird vielfach Kritik geübt.10 Dazu zählt die 
Kritik aus m arxistischer Sicht, die der Sozialpartnerschaft die V erschleie
rung faktischer Klassenverhältnisse vorhält. Dazu zählt auch die marktwirt
schaftliche Kritik, die in der Sozialpartnerschaft ein wettbewerbsfeindliches 
Kartell sieht. Von besonderer Bedeutung ist jedoch die demokratietheore
tische Kritik - in der Sozialpartnerschaft sind, unter Ausschluss der Kon
trollmechanismen von Verfassungsstaat und Parlamentarismus, bestimmte 
Interessen von vornher ein als en tscheidend angenommen: die Interessen 
von Arbeitgebern und Arbeitneh mern. 

Dieser Vorrang von Produzenteninteressen bedeutet den Nachrang 
zahlreicher anderer Intere ssen - so etwa die spe zifischen Interessen von 
Frauen, von Konsumenten, von Behinderten, von Alten, von Ausländern. 

Dazu kommt auch noch der extreme Stellvertretercharakter der Sozial
partnerschaft. Während im Parlamentarismus und im Parteienstaat zuneh
mend direktdemokratische Elemente eine Rolle spielen, ist in der Sozial
partnerschaft direkte Demokratie von vornherein ausgeschlossen. Die Trä
ger der Sozialpartnerschaft sind höchst indirekt bestellte, nur sehr mittelbar 

9 Pelinka 1981, 15-61. 
10 Pelinka 1981, 69-79. 
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